
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Übertritt an die Edith-Stein-Schule 
 

1. Informationsveranstaltung:  Montag, 23.01.2012, 19:30 Uhr  

                                                     in der Aula der Edith-Stein-Schule 
                                                     -    Bildungsweg der Realschule 
                                                     -    Voraussetzungen für den Übertritt 
                                                     -    Aufnahmeverfahren 
 
 

2.  Schulhausbesichtigung:     Donnerstag, 26.01.2012, 14:00 – 17:00 Uhr 
                                                    -    zeitlich gestaffelte Hausführungen mit Lehrern und Schülern 
                                                    -    kurze Unterrichtsvorführungen 
                                                    -    Ausstellungen der Fachbereiche Kunst, Werken, Textiles  
                                                         Gestalten 
 
 

3.  Anmeldetermin:                   Montag, 07.05.2012 – Donnerstag, 10.05.2012 
                                         im Sekretariat der Realschule Alzenau, Nikolaus-Fey-Str. 2a 
                                                    Montag, Mittwoch und Donnerstag: 12:00 – 16:00 Uhr 
                                                    Dienstag                                         : 14:00 – 18:00 Uhr 
 
     Unterlagen für die Anmeldung:   -  Geburtsurkunde oder Stammbuch (nur zur Einsichtnahme) 
                                                             -  Übertrittszeugnis (für 4. Jahrgangsstufe Grundschule) 
                                                                Zwischenzeugnis (für 5. Jahrgangsstufe Haupt- bzw.  
                                                                                                                                 Mittelschule) 
                                                             -  gegebenenfalls Sorgerechtsbeschluss 
                                                             -  Passbilder (für Fahrkarte) 
                                                             -  gegebenenfalls Nachweis über Teilleistungsstörungen  
                                                                 (LRS, Legasthenie) 
 

4.  Aufnahmebedingungen 
     Für den Übertritt in die Realschule gelten seit dem Schuljahr 2011/2012 folgende Bedingungen: 
 

a) Am 30. Juni 2012 darf das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet sein. 
 
b) 4. Klasse Grundschule 

Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgangsstufe der Grundschule benötigen im 
Übertrittszeugnis in den Fächern Deutsch, Mathematik, Heimat- und Sachunterricht 
mindestens den Notendurchschnitt 2,66. 
Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgangsstufe, die diese Bedingung nicht erfüllen 
(Notendurchschnitt schlechter als 2,66), müssen sich dem Probeunterricht an der 
Realschule in den Fächern Deutsch und Mathematik unterziehen und erfolgreich bestehen. 

 
     c)  5. Klasse Haupt- bzw. Mittelschule 
          Schülerinnen und Schüler der 5. Jahrgangsstufe der Haupt- bzw. Mittelschule benötigen im  
          Jahreszeugnis in den Fächern Deutsch und Mathematik mindestens den Notendurch- 
          schnitt 2,50, ansonsten ist kein Übertritt möglich. Seit dem Schuljahr 2010/11 gibt es für 
          Schüler der 5. Jahrgangsstufe keinen Probeunterricht! 
          (Schülerinnen und Schüler der 5. Jahrgangsstufe müssen zum oben genannten Anmelde- 
           termin im Mai mit dem Zwischenzeugnis vorangemeldet werden!) 
 
     Siehe auch: http://www.realschule.bayern.de/eltern/uebertritt_und_aufnahme/ 

http://www.realschule.bayern.de/eltern/uebertritt_und_aufnahme/


 
 
5.  Probeunterricht:  Montag, 21.05., Dienstag, 22.05. und Mittwoch, 23.05.2012 
                                   jeweils ab 08:00 Uhr 
                                   an der Edith-Stein-Schule Alzenau 
     Der Probeunterricht umfasst die Fächer Deutsch und Mathematik. Die Einteilung der Unter- 
     richtsgruppen erfolgt am ersten Tag durch Aushang ab 07:45 Uhr im Eingangsbereich der  
     Realschule. Der Probeunterricht endet jeweils gegen 11:45 Uhr. Mitzubringen ist lediglich  
     Schreibzeug.  
     Bei Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers ist ein ärztliches Attest vorzulegen. 
  
     Der Probeunterricht gilt als bestanden, wenn mindestens die Noten 3 und 4 bzw. 4 und 3 in 
     den Fächern Deutsch und Mathematik erreicht wurden. 
     Erreicht eine Schülerin bzw. ein Schüler die Note 4 in Deutsch und Note 4 in Mathematik, ist  
     der Probeunterricht nicht bestanden, ein Übertritt ist jedoch nach Beratung und Antrag der  
     Erziehungsberechtigten möglich. 
 
     Der Probeunterricht ist nicht bestanden, wenn in einem der Fächer die Note 5 erreicht wurde. 
     Es ist dann kein Übertritt an die Realschule möglich. 
 
     Siehe auch: http://www.realschule.bayern.de/eltern/pruefungen/probeunterricht/ 
 
 
6.  Auskünfte 
     Für Auskünfte stehen das Sekretariat und die Schulleitung unter der Telefonnummer 
                                     06023 / 91 82 70 
     zur Verfügung. 
 
 
gez. Isolde Schindler-Duschl, Schulleiterin 
      
 

http://www.realschule.bayern.de/eltern/pruefungen/probeunterricht/

